
Wählen, aber wie? 
 
Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen: 
 

 
 
Auf jeder Hälfte des Stimmzettels darf nur ein Wahlvorschlag gekennzeichnet 
werden, z. B. durch ein Kreuz in den aufgedruckten Kreisen. 
 
Werden auf der linken Seite des Stimmzettels mehrere Wahlvorschläge gekenn-
zeichnet, führt dies zur Ungültigkeit der Erststimme. Mehrere Kreuze auf der 
rechten Seite (Landesliste der Parteien) hat die Ungültigkeit der Zweitstimme zur 
Folge. 
 
Sie brauchen Ihre Erststimme sowie die Zweitstimme nicht derselben Partei ge-
ben. Vielmehr kann man seine Erststimme und seine Zweitstimme „splitten“, in-
dem man die Erststimme dem Wahlkreisbewerber einer bestimmen Partei und 
die Zweitstimme für die Landesliste einer anderen Partei gibt. 
 
Man kann sich auch darauf beschränken, nur eine Stimme, sei es Erst- oder 
Zweitstimme, abzugeben; in diesem Fall zählt die nicht abgegebene Stimme als 
ungültig. 
 



Mit seiner Erststimme bestimmt man unmittelbar, welcher Bewerber des Wahl-
kreises einen im Deutschen Bundestag vertreten soll, während man mit der 
Zweitstimme die Landesliste der von einem bevorzugten Partei mit allen von der 
Partei aufgestellten Bewerbern in der dort festgelegten Reihenfolge wählt. 
 
Weitere Informationen zum Thema Bundestagwahl erhalten Sie unter 
www.bundeswahlleiter.de. 
 


